
 
Beförderungsbedingungen und Beförderungsentgelte des 

Sonderangebots „ODEG Saisonverkehre“ 

 

 
Gültig vom 03.04.2026 bis zum 13.09.2026  
 

 

1. Grundsatz 

Es gelten die Tarif- und Beförderungsbestimmungen der ODEG-Ostdeutsche 
Eisenbahn GmbH, soweit sich aus den nachfolgenden Bedingungen nichts anderes 
ergibt. 

 

2. Gültigkeitszeitraum 

Das Sonderangebot „ODEG Saisonverkehre“ wird vom 03. April 2026 (Karfreitag,) bis 
06. April 2026 (Ostermontag) sowie vom 14. Mai 2026 bis 13. September 2026 
angeboten. 

Vom 03. April bis 06. April sowie vom 14. Mai bis 13. September 2026 fahren freitags, 
samstags, sonntags und feiertags Züge zwischen Plau am See und Inselstadt 
Malchow sowie Parchim. In den Sommerferien vom 13. Juli 2026 bis zum 21. August 
2026 fahren Züge täglich zwischen Alt Schwerin und Inselstadt Malchow. 

 

3. Geltungsbereich 
 

Die Fahrausweise gelten in den Zügen der ODEG auf der Strecke Parchim – Karow 
(Meckl.) - Plau am See und Karow (Meckl.) - Inselstadt Malchow in Mecklenburg-
Vorpommern sowie auf der Linie 77 der Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim. 

 
4. Fahrausweise 

4.1 Das Sonderangebot „ODEG Saisonverkehre“ wird als Einzelfahrausweis und 
Einzelfahrausweis ermäßigt sowie Hin- und Rückfahrt und Hin- und-Rückfahrt 
ermäßigt für eine Person und nur in der 2. Wagenklasse angeboten. 

4.2 Der Vertrieb des Sonderangebotes „ODEG Saisonverkehre“ erfolgt ohne Aufpreis 
zum sofortigen Fahrtantritt über das Servicepersonal der ODEG im Zug und in der 
ODEG-Verkaufsstelle Parchim. 

 

5. Beförderungsentgelte  

5.1 Das Sonderangebot „ODEG Saisonverkehre“ wird zu folgenden Preisen angeboten: 
 

 

 



 

 

 
 

5.2. Bahncard-Anerkennung 
  

Eine BahnCard-Ermäßigung (BahnCard 25 und BahnCard 50) wird anerkannt.  
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

6.  Anerkennung von Tarifangeboten 

6.1 Pauschalpreistickets 

 Im räumlichen Geltungsbereich des Sonderangebots „ODEG Saisonverkehre“ werden 
folgende Pauschalpreistickets anerkannt: 

Mecklenburg-Vorpommern-Ticket 

Fahrradtageskarte Nahverkehr 

Deutschlandticket 

 

6.2 Fahrausweise der Verkehrsgesellschaft Ludwigslust-Parchim  
  

 Fahrausweise der VLP werden im Rahmen ihrer zeitlichen und räumlichen Gültigkeit 
im Zeitraum vom 03. April 2026 (Karfreitag,) bis 06. April 2026 (Ostermontag) sowie 
vom 14. Mai 2026 bis 13. September 2026 freitags, samstags, sonntags und feiertags 
Züge zwischen Plau am See und Inselstadt Malchow sowie Parchim und in den 
Sommerferien vom 13. Juli 2026 bis zum 21. August 2026 täglich zwischen Alt 
Schwerin und Inselstadt Malchow in den Zügen der RB 19 (Parchim – Karow – Plau 
am See) und der RB 15 (zwischen Karow und Inselstadt Malchow) anerkannt.  

 
 

7.  Erstattung und Umtausch 

7.1 Umtausch und Erstattung sind grundsätzlich ausgeschlossen.  

7.2 Sofern es sich um Erstattungsansprüche nach Artikel 16 der Verordnung (EG) 
1371/2007 handelt, erfolgt eine Erstattung entsprechend Teil A, Punkt 14 der Tarif- und 
Beförderungsbestimmungen der ODEG - Ostdeutsche Eisenbahn GmbH. 



 

8. Sonstige Bestimmungen 

 Für Entschädigungsansprüche nach Artikel 17 der Verordnung (EU) 2021/782 gilt 
Teil A, Punkt 14 der Tarif- und Beförderungsbestimmungen der ODEG - 
Ostdeutsche Eisenbahn GmbH. 

 

 


